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Klausur der baden-württembergischen Rechtsberatungskonferenz  
am Donnerstag und Freitag, 14. und 15. Juli  2011 im Haus der Kirche in Bad Herrenalb 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Koalitionsvertrag hat sich die neue Landesregierung in Baden-Württemberg zum Ziel gesetzt, 
die landesspezifischen Strukturen, Regelungen sowie die dazugehörige Verwaltungspraxis mit 
Blick auf ihre integrationspolitische Eignung auf den Prüfstand zu stellen. In der 
ausländerrechtlichen Praxis gibt es eine Reihe von Spielräumen, bei denen das Land Baden-
Württemberg die Verwaltungspraxis verändern kann. Der Koalitionsvertrag sieht weiter vor, dass 
Einbürgerungen erleichtert und die Verfahren vereinfacht werden sollen. Auch in diesem Bereich 
sollen das Landesrecht sowie das Verwaltungshandeln des Landes im Lichte der 
integrationspolitischen Ziele neu ausgerichtet werden. Wichtige Verbesserungen sind 
insbesondere auch im Bereich des Flüchtlingsrechts vorgesehen, u.a. im Hinblick auf die 
Aufnahmebedingungen, das Asylbewerberleistungsgesetz und die Abschiebehaft. Die Situation 
von Menschen ohne Aufenthaltspapiere soll ebenfalls verbessert werden. 
 
Vor diesem Hintergrund möchten wir gemeinsam mit dem Diakonischen Werk Württemberg Sie 
herzlich zu einer eineinhalb-tägigen Klausurtagung einladen, um mit Hilfe Ihrer Fachkompetenz 
und Erfahrung Vorschläge für konkrete Veränderungen in der baden-württembergischen 
Rechtspraxis zu erarbeiten. 
 

Beginn:  Donnerstag, 14. Juli 2011, 17.00 h 
Ende:      Freitag, 15. Juli 2011, 16.00 h 
Ort:     Haus der Kirche, Dobler Str. 51,  
                76332 Bad Herrenalb  
                Tel 07083/928-0 

 
Während der Klausur möchten wir gemeinsam mit Ihnen  Problemlagen systematisch erheben 
und praktikable Vorschläge überlegen, an welchen Stellen eine Änderung der Verwaltungspraxis 
in Baden-Württemberg möglich wäre und bezüglich welcher Aspekte für entsprechende 
Änderungen auf Bundesebene für Mehrheiten geworben werden könnte. Während der Klausur 
wollen wir vor allem in Arbeitsgruppen zu bestimmten Themenstellungen arbeiten. Um gezielt zu 
Ergebnissen zu kommen, werden wir Einzelne unter Ihnen bitten,  bestimmte Einheiten 
vorzubereiten. Den geplanten Ablauf können Sie dem Programmentwurf in der Anlage 
entnehmen.              
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Wir wären Ihnen um eine möglichst schnelle Anmeldung durch Rücksendung der Fax-Antwort 
unten dankbar, da wir im Haus der Kirche die benötigte Anzahl an Einzelzimmern buchen 
müssen. Die Kosten der Konferenz werden wir über die Evangelische Landeskirche in Baden 
finanzieren.   
 
Wir würden uns freuen, wenn viele unter Ihnen eine Teilnahme an der Klausur ermöglichen 
können.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Annette Stepputat gez. Jürgen Blechinger 
Pfarrerin Jurist im Bereich 
Landeskirchliche Beauftragte für die Migration und Flüchtlinge 
Seelsorge an Aussiedlern, Ausländern und 
Flüchtlingen/Islamfragen   

         
 

Rückmeldung bitte möglichst umgehend per Fax an:  
0721  9175  529 

 
 
Ich  

(Name/n des/r Teilnehmenden) 
 

von der Anwaltskanzlei: 
 
Anschrift: 
 
Telefon: 
 
Fax: 
 
E-Mail (bitte unbedingt angeben):  
 
 
(   ) werde an der Klausur der baden-württembergischen Rechtsberatungskonferenz am 14. und 
15. Juli 2011  im Haus der Kirche teilnehmen und benötige eine Übernachtung. 
 
(   ) werde an der Klausur der baden-württembergischen Rechtsberatungskonferenz am 14. und 
15. Juli 2011  im Haus der Kirche teilnehmen und benötige keine Übernachtung. 
 
(   ) werde an der Klausur der baden-württembergischen Rechtsberatungskonferenz nur am 
14. Juli 2011 teilnehmen und benötige keine Übernachtung. 
 
(   ) werde an der Klausur der baden-württembergischen Rechtsberatungskonferenz nur am 
15. Juli 2011 teilnehmen und benötige keine Übernachtung. 
 
(   ) kann nicht teilnehmen.  


